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Satzung des Vereins

� 1
Name, Sitz und GeschÄftsjahr

1. Der Verein hei�t: PRO KONSTANTIN e.V. und hat seinen Sitz in Koblenz.
2. Das Gesch�ftsjahr f�llt mit dem Kalenderjahr zusammen.

� 2
Aufgaben und Zweck des Vereins

1. Der Verein PRO KONSTANTIN e. V. mit Sitz in Koblenz verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „steuerbeg�nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die F�rderung der Kunst und Kultur 
sowie die F�rderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege.
Er f�rdert die Erhaltung, Sanierung und Nutzung des Forts Gro�f�rst Konstantin, als Teil der Gro�festung Koblenz.
Der Verein strebt die Zusammenarbeit mit Personen, Institutionen und Vereinigungen an, die der F�rderung des Vereinszieles 
verbunden sind.
Au�erdem sollen der �ffentlichkeit Informationen durch Ausstellungen, Vortr�ge, F�hrungen u. �. angeboten werden.
Zur Verwirklichung dieser Ziele wird der Verein dar�ber hinaus durch ein geeignetes Angebot einen Beitrag zur 
Wiedereingliederung und Qualifikation von Arbeitskr�ften leisten. Zu diesem Zweck strebt der Verein eine enge Zusammenarbeit 
mit arbeitsmarkt- und sozialpolitisch t�tigen Institutionen an.

2. Der Verein ist selbstlos t�tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die 
satzungsm��igen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt 
werden. Die Vereinsorgane �ben ihre T�tigkeiten ehrenamtlich aus.

� 3
Mitgliedschaft

1. Mitglieder des Vereins k�nnen Einzelpersonen und juristische Personen werden.
2. Personen, die sich um den Verein oder um die Erhaltung der Gro�festung Koblenz besonders verdient gemacht haben, k�nnen 

zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie haben die gleichen Rechte wie Mitglieder, zahlen jedoch keinen Beitrag.
3. Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf Antrag, �ber den der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit entscheidet.
4. Die Entscheidung ist dem Bewerber mitzuteilen. Bei Aufnahme ist ein Abdruck der Satzung zuzustellen.

� 4
Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder haben Antragsstimme und Wahlrecht bei den Mitgliederversammlungen. Sie d�rfen die Einrichtungen des Vereins 
benutzen und an dessen Veranstaltungen teilnehmen.

� 5
Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder des Vereins haben die Satzung und Beschl�sse seiner Organe einzuhalten, sowie auch sonst dessen Bestrebungen zu 
unterst�tzen und die, von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitr�ge ohne besondere Aufforderung innerhalb der ersten 2 
Monate des Kalenderjahres zu bezahlen.
Neben den Mitgliedsbeitr�gen sind auch Geld- und Sachspenden willkommen.

� 6
Austritt und Ausschluss

1. Die Mitgliedschaft erlischt: 
a) durch Austritt, der dem Vorstand schriftlich zu erkl�ren ist. Bereits gezahlte Beitr�ge werden nicht erstattet. 
b) durch Ausschluss, 

(aa) sobald die Verpflichtungen gegen�ber dem Verein verletzt werden, oder die Beitr�ge trotz Mahnungen nicht bezahlt 
werden.
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(bb) wegen Handlungen, die das Ansehen des Vereins zu sch�digen, geeignet sind.
2. �ber den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit. Der Ausschluss ist dem Mitglied durch eingeschriebenen 

Brief zu er�ffnen.

� 7
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind: 
Der Vorstand 
Die Mitgliederversammlung

� 8
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem K�mmerer und vier Beisitzern.
2. Der Verein wird gerichtlich und au�ergerichtlich vertreten durch den Vorsitzenden, seinen Stellvertreter und durch den K�mmerer 

jeweils zu zweit gemeinschaftlich.
3. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes und die Mitgliederversammlungen.
4. Der Vorstand f�hrt die Gesch�fte des Vereins. Er gibt sich eine Gesch�ftsordnung.

� 9
Wahl und Stimmrecht des Vorstandes

1. Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die ordentliche Mitgliederversammlung auf 3 Jahre gew�hlt.
2. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes w�hrend der Amtsdauer aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied f�r den Rest der 

Amtsperiode berufen. Diese Berufung bedarf der Best�tigung durch die n�chste Mitgliederversammlung.

� 10
Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung findet in den ersten sechs Monaten jeden Jahres statt. Der Vorsitzende l�dt unter Mitteilung der 
Tagesordnung dazu ein. 
Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung soll enthalten:
 Bericht des Vorstandes �ber das abgelaufene Gesch�ftsjahr,
 Vorlage der vom K�mmerer aufgestellten Jahresabschlussrechnung;
 Bericht der Rechnungspr�fer;
 Genehmigung des Jahresabschlusses und Entlastung des Vorstandes;
 Wahl der Rechnungspr�fer aus dem Kreis der Mitglieder.

2. Die Mitgliederversammlung ist au�erdem zust�ndig f�r:
a) Wahl und Best�tigung der Vorstandsmitglieder
b) �nderung der Satzung
c) Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes
d) Aufl�sung des Vereins

3. Ort, Zeit und Tagesordnung der Mitgliederversammlung sind den Mitgliedern sp�testens 14 Tage vorher in schriftlicher Form -
auf dem Postweg oder per E-Mail - durch den Vorstand bekannt zu geben. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte, dem Verein bekannt gegebene  
Postanschrift oder E-Mail-Adresse versandt wurde.

4. Antr�ge der Mitglieder sind mindestens eine Woche vor der Versammlung beim Vorsitzenden schriftlich einzureichen.
5. Unbeschadet der besonderen Bedingungen �ber �nderungen der Satzung und Aufl�sung des Vereins beschlie�t die 

Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.
6. Die Wahlen zum Vorstand sind schriftlich und geheim. Ergibt eine Wahl Stimmengleichheit, so ist die Wahl zu wiederholen. F�r 

die Beisitzer findet keine getrennte Wahl statt.
7. Stimmrechts�bertragungen sind m�glich. Jedes anwesende Mitglied kann jedoch nur f�r ein weiteres Mitglied das Stimmrecht 

wahrnehmen. Die Stimmrechts�bertragung erfolgt durch schriftliche Vollmacht.
8. �ber die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokollf�hrer zu 

unterzeichnen ist.

� 11
AuÅerordentliche Mitgliederversammlung
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1. Eine au�erordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand jederzeit einberufen werden.
2. Sie muss einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder einen entsprechenden Antrag schriftlich stellt. F�r die Bekanntgabe 

von Ort, Zeit und Tagesordnung findet � 8, Abs.3 Anwendung.

� 12
BeirÄte, AusschÇsse und Mitarbeiter

1. Der Vorstand ist berechtigt Beir�te und Aussch�sse zu bilden, die ihn in seiner T�tigkeit unterst�tzen. Deren Mitglieder m�ssen 
nicht Mitglieder des Vereins sein. Alle Gremien sind verpflichtet, im Sinne der Zielsetzung des Vereins in gegenseitiger 
R�cksichtnahme zu wirken.

2. Der Vorstand hat den Beir�ten und Aussch�ssen eine Gesch�ftsordnung zu geben, soweit deren T�tigkeit dies erfordert. Die 
Amtszeit dieser Gremien entspricht der regelm��igen Amtszeit des Vorstandes.

3. Der Vorstand bildet einen Aktivenausschuss zur Planung und Koordinierung der durch Mitglieder selbst geleisteten Arbeiten im 
Fort. Diesem Ausschuss sollen mindestens drei aktive Mitglieder, sowie ein Vorstandsmitglied angeh�ren.

4. Der Vorstand bestellt die zur Verwirklichung der Vereinsziele notwendigen Mitarbeiter. Der Vorstand kann einzelnen Mitarbeitern 
Handlungsvollmacht erteilen.
Mitarbeiter des Vereins k�nnen zu beratenden Mitgliedern des Vorstands, einzelner oder aller Aussch�sse und Beir�te des 
Vereins bestimmt werden.

5. Den Mitgliedern des Vorstandes ist es gestattet, an allen Sitzungen der Beir�te und Aussch�sse teilzunehmen.

� 13
Énderung der Satzung

1. Satzungs�nderungen bed�rfen einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.
2. Wird eine Satzungsbestimmung ge�ndert, neu eingef�gt oder aufgehoben, die eine Voraussetzung zur Anerkennung der 

Gemeinn�tzigkeit ber�hrt, so ist das zust�ndige Finanzamt zu benachrichtigen.
3. �ber Satzungs�nderungen wird aufgrund Vorstandsvorschlags, bzw. auf Antrag eines Mitgliedes, dem sich mindestens f�nf 

weitere Mitglieder anschlie�en m�ssen, abgestimmt.
4. Satzungs�nderungen k�nnen nur beschlossen werden, wenn sie in der Einladung zur Mitgliederversammlung in beantragter 

Form ver�ffentlicht wurden.

� 14
AuflÑsung des Vereins

1. �ber die Aufl�sung des Vereins kann nur eine Mitgliederversammlung entscheiden, die hierzu einberufen wird. Der 
Zustimmungsbeschluss bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

2. Diese Versammlung ist nur beschlussf�hig bei Anwesenheit von einem Viertel aller Mitglieder.
3. Bei Aufl�sung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeg�nstigter Zwecke f�llt das Verm�gen des Vereins an eine K�rperschaft des 

�ffentlichen Rechts oder an eine andere steuerbeg�nstigte K�rperschaft zwecks F�rderung von Kunst und Kultur, des 
Denkmalschutzes und der Denkmalpflege.

4. Liquidator ist, falls die Mitgliederversammlung nichts anderes bestimmt, der Vorsitzende.

Koblenz, den 14. Februar 1996

(Durch au�erordentliche Mitgliederversammlung ge�nderte Fassung, der am 22. September 1993 beschlossenen Satzung, zuletzt 
ge�ndert in Mitgliederversammlung am 25.05.2016)

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes Koblenz unter der Nr. 3585


